
3) Gesetz betr. Aenderung des § 24 Kapitel 16 des
Strafgesetzes

31. Juli 1930. (FFS. Nr. 273)

§ 2-4 Kapitel 16 des Strafgesetzes wird auf Beschluß des Reichs-

tags wie folgt geändert:

I) Früher: am nächsten Gerichtstag.
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586 Staats-&apos;und Verwaltungsrecht

24-
Wer öffentlich in einer Volksversammlung grundlose Behauptungen.

aufstellt oder schriftlich oder auf andere Weise verbreitet, die geeignet
sind, die Regierung, die&apos;Volksvertretung&apos;ocler deren Ausschüsse oder
öffentliche&apos;Behörden herabzusetzen oder Mißachtung ihrer Maßnahmen
oder der gesetzlichen Gesellschaftsordnung, zu erwecken oder die
öffentliche Ordnung zu stören, wird mit Geldstrafe bestraft. Das-
selbe gilt, wenn jemand durch. Verheimlichung wesentlicher Umstände
oder in anderer Weise durc&apos;h Verdrehung oder durch Anwendung kränkender-
oder herabsetzender Ausdrücke oder eine Darstellung dieser Art Tatsachen
oder Äußerungen we.itergibt oder verbreitet, die die. oben erwähnte Wirkung
haben können.

Bezweckte die D.-oder Äußerung- die Erregung einer Miß-.

achtung in. obigem Sinne oder die Störung der öffentlichen Ordnung,-
so wird auf Geldstrafe 1) oder Gefängnis bis zu einem Jahr erkannt. e
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